
S T A D T  R Ü S S E L S H E I M   
 
 
 
 
 
 Rüsselsheim, den 26.10.2020 
 
 

BEKANNTMACHUNG 
 

der 37. Sitzung des Sozial-, Integrations- und Jugendausschusses 
 

am Dienstag, den 03.11.2020, 18:00 Uhr 
 

Rathaus, Ratssaal 
 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung findet eine Bürgeranhörung (max. ½ Std.) zu den Punkten 
der Tagesordnung statt. 
 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass auf Grund der Verordnungen zum 
Corona-Virus ggf. nicht allen Besucherinnen und Besuchern Einlass gewährt 
werden kann. 
 
Auf Grund der aktuellen Corona-Kontakt- und Beschränkungsverordnung wird 
darauf hingewiesen, dass während der gesamten Sitzung auch am Sitzplatz eine 
Mund-Nasenabdeckung zu tragen ist. 
 
Tagesordnung 
 
DS-NR. TOP 
 
 1 Genehmigung der letzten Niederschrift 
 
 2 Vorstellung Sozialpsychiatrischer Verein Kreis Groß-Gerau e.V. sowie 

Vorstellung der GWA-Arbeit Berliner Viertel 
Referent*in: Herr Schwaab und Frau Agel 

 
776/16-
21 
776a/16-
21 

3 Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 
einschl. Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf 2021 

 
777/16-
21 

4 Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den 
Zeitraum 2020 – 2024 

 
778/16-
21 

5 Darlehen und Bürgschaften 
Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme 
Bezug: Antrag Nr. 48 der SPD, WsR und Linke/Liste Solidarität 
Fraktionen vom 28.11.2016 
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DS-NR. TOP 
 
789/16-
21 

6 Etablierung einer nicht aufsuchenden Wochenbettambulanz der GPR 
gGmbH 

 
775/16-
21 

7 Nachwahl eines stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedes des 
Jugendhilfeausschusses für die Wahlperiode 2016 – 2021 
hier: Stellvertretung für das Diakonische Werk 

 
 8 Anfragen und Mitteilungen 
 
 
C. Alevizaki 
Vorsitzende 
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Rüsselsheim, den 26.11.2020 
 
 
 
 

NIEDERSCHRIFT 
 

der öffentlichen Sitzung des Sozial-, Integrations- und Jugendausschusses 
 

vom Dienstag, den 03.11.2020 um 18:00 Uhr 
 
 

 „A“ 
 
TOP 1 Genehmigung der letzten Niederschrift 

 
Die Niederschrift über die Sitzung vom 22.09.2020 wird in der vorgelegten Form einstimmig 
genehmigt.  
 
 
TOP 2 Vorstellung Sozialpsychiatrischer Verein Kreis Groß-Gerau e.V. sowie 

Vorstellung der GWA-Arbeit Berliner Viertel 
Referent*in: Herr Schwaab und Frau Agel 

 
Herr Schwaab und Frau Agel stellen die Arbeit des Sozalpsychiatrischen Vereins sowie die 
Gemeinwesenarbeit im Q 17 vor und beantworten Fraen der Mitglieder. 
 
 
TOP 3 Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 

einschl. Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf 2021 
DS-Nr. 776/16-21 und DS 776a/16-21 

 
Der Ausschuss hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 sowie die Finanzplanung 
(Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 2020 – 2024 in 1. Lesung beraten. 
 
Fragen der Mitglieder werden beantwortet. 
 
Frau Stadtv. Kropp bittet, die fehlenden Produktinformationen im Produkthaushalt auszufüllen. 
Herr Bürgermeister Grieser weist auf die diesbezügliche interfraktionelle Arbeitsgruppe der 
Stadtverordnetenversammlung hin. 
 
Der Jugendhilfeausschuss beantagt einstimmig, dass die Sachkonten „Programmkosten“ bei den 
Kostenstellen, die für die Kinder- und Jugendarbeit relevant sind (060245120, 060245150, 
06024516, 060546000, 0605546100) von pauschalen Kürzungen ausgenommen werden. 
 
Herr Stadtv. Prof. Dr. Flörsheimer stellt mehrere Fragen zum GPR-Klinikum. 
Es wird gebeten, die Fragen schriftlich einzureichen. 
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TOP 4 Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den 
Zeitraum 2020 – 2024 
DS-Nr. 777/16-21 

 
Der Ausschuss hat die Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 
2020-2024 in 1. Lesung beraten. 
 
 
TOP 5 Darlehen und Bürgschaften 

Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme 
Bezug: Antrag Nr. 48 der SPD, WsR und Linke/Liste Solidarität Fraktionen 
vom 28.11.2016 
DS-Nr. 778/16-21 

 
Der Ausschuss nimmt denBericht zur Kenntnis. 
 
 
TOP 6 Etablierung einer nicht aufsuchenden Wochenbettambulanz der GPR gGmbH 

DS-Nr. 789/16-21 
 
Herr Bürgermeister Grieser erläutert die Vorlage. 
 
Frau Stadtv. Hempel erkundigt sich nach der Berechnung der Personal-Stundensätze. 
 
Frau Stadtv. Rücker fragt nach, ob zur Entlastund des Pflegepersonals die Terminvereinbarung in 
die Verwaltung verlegt werden kann. 
 
Die Verwaltung wird beide Nachfragen mit dem GPR-Klinikum klären. 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung einstimmig, der Vorlage 
zuzustimmen. 
 
Protokollnotiz: 
Herr Stadtv. Karger stellt fest, dass die CDU-Fraktion der Vorlage vorbehaltlich der Klärung der 
Zahlen zu den Personalkosten zustimmt. 
 
 
TOP 7 Nachwahl eines stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedes des 

Jugendhilfeausschusses für die Wahlperiode 2016 – 2021 
hier: Stellvertretung für das Diakonische Werk 
DS-Nr. 775/16-21 

 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung einstimig der Vorlage zuzustimmen 
wie folgt: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wählt Frau Ulrike Schilpp als stellvertretendes 
stimmberechtigtes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss. Frau Schlipp vertritt das Diakonische 
Werk. 
 
 
TOP 8 Anfragen und Mitteilungen 

 

 Herr Stadtv. Prof. Dr. Flörsheimer erkundigt sich nach der Umsetzung der Impfpflicht in 
Kitas und Schulen. 
Frau Neumüller informiert, dass in den Kitas der Impfausweis bei der Anmeldung vorliegen 
muss. 
In den Schulen liegt die Zuständigkeit beim Staatlichen Schulamt. Die Verwaltungl eitet die 
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Frage weiter. 
 

 Frau Stadtv. Kropp fragt nach, ob alle Kinder, die bis 31.12.2020 3 Jahre alt geworden sind, 
einen Kita-Platz bekommen. 
Die Verwaltung verneint dies mit Hinweis auf die jährliche Berichterstattung. Die Zahl zum 
Stichtag 31.12.2020 wird ermittelt. 
 

 Herr Stadtv. Kalaitzis erkundigt sich nach der Wiedereröffnung der Kita August-Bebel-
Straße. 
Frau Neumüller berichtet, dass sie voraussichtlich im März 2021 erfolgen wird. 
Die diesbezügliche Anfrage der WsR ist in Vorbereitung und wird zeitnah erfolgen. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: 
 

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 
 

 
M-Nr.: 324/20 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat legt der Stadtverordnetenversammlung den Entwurf der Haushaltssatzung mit dem 
Haushaltsplan für das Jahr 2021 zur Beratung und Beschlussfassung vor. 
 

 
 
Begleitinformation: 
 
Nach dem Terminplan ist die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 
2021 in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2020 vorgesehen. 
 
Die Beratungsunterlagen werden den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung in der 
Einbringungssitzung am 22.10.2020 zugestellt. 
 
 
Rüsselsheim, den 20.10.2020 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
 

Eingang 
 

 DS.-Nr. 776/
16-
21 

 
 

 

AuslB ÄR SozIJA KSSpA 

 
 

   

PBUA OBR HuFA StV 

 
 

   

Der Magistrat 

V O R L A G E 
 
an die 
Stadtverordnetenversammlung 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: 
 

Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den 
Zeitraum 2020 – 2024 
 

 
M-Nr.: 304/20 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur 
Beschlussfassung zu: 
 
I. Beschlusstext: 
 

A. Kenntnisnahme 
  

1. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Finanzplan für den Zeitraum 2020 – 2024, 
der auf dem Erkenntnisstand vom 09.09.2020 basiert, zur Kenntnis. 

 
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass insbesondere durch den 

massiven Rückgang der Erträge infolge der Corona-Pandemie der Ergebnishaushalt in 
den Jahren 2022 bis 2024 jährlich sowohl mit einem ordentlichen Defizit als auch mit 
einem liquiditätswirksamen Defizit abschließen wird. 

 
3. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass die Finanzierung der 

Tilgungsleistungen incl. der Tilgungsanteile Hessenkasse aus dem Liquiditätsüberschuss 
des Ergebnishaushaltes jahresbezogen ab dem Jahr 2022 erfolgen muss, dies aber 
aufgrund der aktuellen Entwicklungen derzeit nicht dargestellt werden kann. 

 
4. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass der Aufbau eines 

Liquiditätspuffers nach § 106 HGO in Höhe von rund 3,7 Mio. € aktuell nicht möglich ist.  
 

B. Beschlussvorschlag 
 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Investitionsprogramm für den Zeitraum 
2020 - 2024. 

 

 
 
II. Begründung / Erläuterung 
 

Eingang 
 

 DS.-Nr. 777/
16-
21 

 
 

 

AuslB ÄR SozIJA KSSpA 

 
 

   

PBUA OBR HuFA StV 

 
 

   

Der Magistrat 

V O R L A G E 
 
an die 
Stadtverordnetenversammlung 



 
1. Ergebnishaushalt 
 
Mit der vorgelegten Planung wird der gesetzlichen Verpflichtung aus der Hessischen 
Gemeindeordnung zur Erstellung einer mittelfristigen Finanzplanung Rechnung getragen.  
 
Die Finanzplanung basiert auf den aktuellsten Erkenntnissen der außerplanmäßigen 
Steuerschätzung Anfang September. Grundlage für die Berechnungen des kommunalen 
Finanzausgleichs ist jedoch noch die Mai-Schätzung. Aktuellere Werte werden frühestens im 
Oktober erwartet. Auch die Evaluation des Kommunalen Finanzausgleichs, die im Jahr 2021 
vorgesehen war, wird sich durch die Herausforderungen aus der Corona-Pandemie zeitlich 
verzögern. 
Die Prognosen der kommunalen Ertrags-und Aufwandsentwicklungen in der mittelfristigen 
Finanzplanung bis 2024 sind von einer großen Unsicherheit geprägt. Ob und inwieweit die 
vorliegenden Erkenntnisse für die mittelfristige Finanzentwicklungen Bestand haben werden, kann 
derzeit kaum abgeschätzt werden.  
Unabhängig davon wurden die Planungswerte im Wesentlichen durch folgende weitere 
Rahmenbedingungen bestimmt: 
 
Gewerbesteuer 
 
Aufgrund der Erwartung für das Jahr 2021 wird davon ausgegangen, dass sich das 
Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 2022 bis 2024 nur langsam erholt, aber mit 22,0 Mio. € 
bis 24,0 Mio. € deutlich unter der bisherigen Erwartung liegen wird. 
 
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 
 
Die Berechnungen basieren auf der Grundlage der September-Steuerschätzung. Aufgrund dieser 
Basis sind die Erträge gegenüber der bisherigen Finanzplanung in den vergleichbaren Jahren 2022 
und 2023 um rund 10,8 Mio. € niedriger anzusetzen. 
Ab 2021 sollen für die Verteilung des Anteils an der Einkommenssteuer neue Schlüsselzahlen 
festgesetzt werden. Die Höhe der neuen Schlüsselzahl liegt noch nicht vor. Wie und in welche 
Richtung sich der bisherige Wert für die Stadt verändert, ist nicht abzuschätzen. Eine 1%ige 
Veränderung der Schlüsselzahl wirkt sich mit rund 0,3 Mio. € aus.  
 
Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen 
 
Insbesondere höhere Kostenerstattungen durch den Kreis infolge der Übernahme von Aufgaben 
aus dem Bundesteilhabegesetz (Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderung) durch die Stadt (siehe auch Transferaufwendungen). 
  



Kommunaler Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) 
 
Der kommunale Finanzausgleich wurde auf der Grundlage der aktuellen Orientierungs-daten des 
Landes auf Basis der Mai-Steuerschätzung und einer deutlichen Einwohner-steigerung berechnet. 
Die Schlüsselzuweisungen würden damit von 58,2 Mio. € im Jahr 2022 auf 66,2 Mio. € im Jahr 
2024 steigen. Sie liegen im Schnitt höher als die Beträge in der bisherigen Finanzplanung, da die 
für die Höhe der Schlüsselzuweisungen zu berücksichtigende Steuerkraft (insbesondere 
Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer) gegenüber der bisherigen 
Finanzplanung ein wesentlich niedrigeres Niveau aufweist. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass 
es sich hierbei um vorläufige Werte handelt, da die Höhe der Finanzausgleichsmasse vom Land 
noch nicht final festgelegt wurde. 
 
Personalaufwendungen 
 
Die Planung der Personalaufwendungen ab 2021 basiert auf der Grundlage der Erkenntnisse des 
Jahres 2020. Es wurde eine Tarifsteigerung von 2% jährlich berücksichtigt. Eine weitere Erhöhung 
von 1,0 Mio. € pro Jahr ist für die Personalisierung von Stellen vorgesehen, die bereits im 
Stellenplan enthalten sind. 
 
Transferaufwendungen 
 
Die Mehraufwendungen begründen sich aus der Übertragung der Aufgaben aus dem 
Bundesteilhabegesetz (Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderung) vom Kreis an die Stadt (siehe auch Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen). 
Darüber hinaus sind allgemeine Kostensteigerungen sowie die Zunahme der Fallzahlen in der 
Jugendhilfe berücksichtigt. 
 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
Die Kalkulation der Sach- und Dienstleistungen erfolgt konservativ und basiert auf den Ergebnissen 
der Vorjahre unter pauschaler Berücksichtigung von Preissteigerungen sowie zusätzlicher 
Aufgaben. 
 
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 
 
Die Kreisumlage wurde mit dem aktuellen Hebesatz von 41,31% kalkuliert. Danach steigt die 
Kreisumlage von 29,3 Mio. € im Jahr 2022 auf 32,1 Mio. € im Jahr 2024, liegt aber unter den 
bisherigen Planungswerten. 
Die vorgesehene Vereinheitlichung der Hebesätze für die Sonderstatusstädte und den übrigen 
kreisangehörigen Städten und Gemeinden innerhalb eines Kreises bei gleichzeitigem Wegfall der 
befristet bewilligten Zuweisung des Landes aus dem Landesausgleichsstock ist in der 
Finanzplanung noch nicht berücksichtigt. Mögliche Auswirkungen können noch nicht ermittelt 
werden. 
Nach dem Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wird vom Land seit dem Jahr 2020 von den hessischen 
Kommunen, statt des entfallenen Fonds „Deutsche Einheit“, der mit 29 %Punkten in der 
Gewerbesteuerumlage berücksichtigt war, eine „Heimatumlage“ mit 21,75% Punkten erhoben. 
Gleichzeitig erhält die Stadt aus dieser Umlage Finanzmittel, insbesondere zur Stärkung der 
Kinderbetreuung und der Schulsekretariate. Aufgrund der fehlenden Informationen in welcher Höhe 
das Land diese Mittel, insbesondere vor den Hintergrund der zurückgegangenen 
Gewerbesteueraufkommen, verteilt, wurden die Vorjahresansätze in der Kalkulation 
fortgeschrieben. 
 
  



Zinsaufwendungen 
 
Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite in den Jahren 2022 bis 2024 werden unter 
Berücksichtigung der Tilgungsleistungen im Altbestand sowie neuer Kreditaufnahmen in Höhe von 
durchschnittlich 30,0 Mio. € jährlich insbesondere zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen 
im Betreuungs- und Schulbereich weiter ansteigen.  
Dabei wird von einem steigenden Zinsniveau bis auf 1,5% im Jahr 2024 ausgegangen. 
 
Das Land Hessen hat im Rahmen der „Hessenkasse“ Liquiditätskredite in Höhe von 
195,1 Mio. € übernommen. Ein Betrag von 170,1 Mio. € wurde bisher abgelöst. Die verbleibenden 
25,0 Mio. € werden aufgrund von längeren Vertragsfristen erst im Jahr 2021 abgelöst. Die 
entstehenden Zinsaufwendungen für diesen Zeitraum werden vollständig vom Land getragen. 
Für Liquiditätskredite, die neben der Finanzierung des ordentlichen Fehlbetrages, zur Finanzierung 
der Tilgungsaufwendungen und zur Zwischenfinanzierung des Finanzhaushaltes erforderlich 
werden, wird unterstellt, dass die Zinssätze bis Ende 2022 bei 0 % stabil bleiben. Für 2023 wird ein 
Anstieg auf 0,3% und ab 2024 auf 0,6% kalkuliert.  
 
Entschuldungsfonds 
 
Die Regelungen zum Schutzschirm wurden, bedingt durch die finanziellen Einbrüche durch Corona, 
zum 31.12.2019 für alle Kommunen beendet. Gleichwohl bleiben die grundsätzlichen Regelungen 
der Hess. Gemeindeordnung zum Haushaltsausgleich bestehen.  
Rückblickend betrachtet lässt sich feststellen, dass seit dem Jahr 2014 die Stadt immer die 
Vorgaben des Abbaupfades eingehalten hat. 
 
Hessenkasse 
 
Die Regelungen für die „Hessenkasse“ erfahren durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
keine Veränderungen. 
Es besteht weiterhin die Verpflichtung, den ordentlichen Haushalt (Ergebnishaushalt) ab 2022 unter 
Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung und des Tilgungsbeitrages für die Hessenkasse 
auszugleichen.  
Diese Maßgabe ist jedoch, insbesondere auf Grund von Ertragseinbrüchen und der zu erwartenden 
nur langsamen Erholung in den nächsten Jahren, entgegen der bisherigen Finanzplanung nicht 
mehr darstellbar. 
Aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse kann frühestens Ende 2024 mit einem nahezu 
ausgeglichenen Liquiditätsergebnis im Ergebnishaushalt gerechnet werden. Hinzu kommen die 
Zahlungen für die Tilgungen. 
 
Nach den aktuellen Planungen stellt sich die Liquiditätslage in den Jahren 2022 bis 2024 wie folgt 
dar: 
 
 2022 

TEUR 
2023 
TEUR 

2024 
TEUR 

Liquiditätsdefizit 
Ergebnishaushalt 

 6.438  2.858  608 

Tilgungsleistungen (ab 2022 inkl. 
Hessenkasse) 

10.700 11.200  11.600 

Liquiditätskreditbedarf 
 

17.138 14.058 12.208 

 
  



 
Fazit: 
 
Mit den Ertragseinbrüchen und den unvermeidbaren Mehraufwendungen, die durch die Corona-
Pandemie verursacht wurden, sowie den nicht absehbaren Auswirkungen auf die kommenden 
Jahre hat eine Finanzplanung nur eine bedingte Aussagekraft. Durch weitere Herausforderungen 
an die Kommunen insbesondere in Bereichen wie Bildung, Betreuung, Digitalisierung und Klima 
werden weitere Personalkosten und Sachkosten erforderlich, die die bis 2019 erfolgreiche 
Haushaltskonsolidierung zunichtemachen. 
 
Wie sich die finanzielle Situation beginnend mit dem Jahr 2020 tatsächlich entwickeln wird, welche 
neuen Liquiditätsbedarfe entstehen und mit welchen Maßnahmen und bis zu welchem Zeitpunkt 
eine Rückführung und damit ein „erneuter“ Haushaltsausgleich möglich sein wird, ist derzeit nicht 
absehbar.  
 
 
Finanzhaushalt und Investitionsprogramm 
 
Beim Investitionsprogramm für den Zeitraum 2022 bis 2024 mit einem Investitionsvolumen von 95,2 
Mio. € liegt der Investitionsschwerpunkt wie in den vorangegangenen Investitionsprogrammen mit 
51,8 Mio. € im Schulbereich (ohne Medienentwicklungsplan) insbesondere zur Abarbeitung des 
Sanierungsstaus sowie zur Umsetzung des Schulentwicklungsplans. 
Dies entspricht in etwa mehr als die Hälfte aller Investitionsauszahlungen der Jahre 
2022 – 2024. 
Die Kosten für die Entwicklung und Erschließung des Baugebietes „Eselswiese“ werden über einen 
Treuhänder abgewickelt und sind damit nicht im Investitionsprogramm abgebildet. 
 
Weitere Schwerpunkte sind: 
 
Maßnahmen der Abwasserbeseitigung in Höhe von rund 8,5 Mio. €, die über die weiterhin 
kostendeckende Abwassergebühr finanziert werden. 
 
Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung in Höhe von rund 18,7 Mio. €. 
 
Umsetzung des Medienentwicklungsplanes mit 3,0 Mio. €. 
 
Kindertagesstättenbereich mit 4,4 Mio. €. 
 
Investitionen in EDV, Inventar und geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 2,6 Mio. €. 
 
Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen mit 1,8 Mio. €. 
 
Ankauf von Grundstücken mit 3,0 Mio. €. 
 
Im gleichen Zeitraum werden Einzahlungen für Investitionen aus Zuschüssen, 
Grundstücksverkäufen, Tilgungsrückflüssen in Höhe von 13,5 Mio. € erwartet. 
 
Zur Finanzierung der verbleibenden Auszahlungen wird im Planungszeitraum 2022 – 2024 ein 
Kreditvolumen von 81,7 Mio. € benötigt. 
 
  



Es wird unterstellt, dass der kassenmäßige Mittelabfluss bei den Investitionsmaßnahmen und damit 
auch die Kreditaufnahmen, wie auch in der Vergangenheit, einer zeitlichen Verzögerung unterliegen 
werden. Daher sind die zusätzlichen Zins- und Tilgungsaufwendungen nur mit 66 % berücksichtigt. 
 
Rüsselsheim, den 29.09.2020 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
 

















































  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: 
 

Darlehen und Bürgschaften 
Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme 
Bezug: Antrag Nr. 48 der SPD, WsR und Linke/Liste Solidarität Fraktionen 
vom 28.11.2016 
 

 
M-Nr.: 305/20 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung anliegenden Bericht mit der Bitte um 
Kenntnisnahme zu. 
 
I. Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht über die Darlehen und Bürgschaften mit 
Stand vom 31.08.2020 zur Kenntnis. 
 

 
 
II. Begründung 
 
A. Ziel 
 
Information der Stadtverordnetenversammlung über den aktuellen Stand der Darlehen und 
Bürgschaften. 
 
 
B. Beschlusshistorie 
 
Basierend auf dem Haushaltsbegleitantrag Nr. 48 zum Haushaltsplanentwurf 2017 der Fraktionen 
SPD, WsR und die Linke/Liste Solidarität soll den Stadtverordneten jedes Jahr eine Übersicht über 
die von der Stadt abgeschlossenen Darlehensverträge und Bürgschaften einschließlich der 
jeweiligen Laufzeiten und Zinssätze vorgelegt werden. 
 
  

Eingang 
 

 DS.-Nr. 778/
16-
21 

 
 

 

AuslB ÄR SozIJA KSSpA 

 
 

   

PBUA OBR HuFA StV 

 
 

   

Der Magistrat 

V O R L A G E 
 
an die 
Stadtverordnetenversammlung 



 
In der Sitzung des Haupt-und Finanzausschusses am 12.12.2016 wurde erstmals über den Stand 
der Darlehen und Bürgschaften berichtet, letztmalig mit der DS-Nr. 667/16-21 vom 24.03.2020 über 
den Stand zum 31.12.2019.  
 
  
C. Auswirkungen auf das Klima 
 
Keine 
 
Rüsselsheim, den 29.09.2020 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
 













  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: 
 

Etablierung einer nicht aufsuchenden Wochenbettambulanz der GPR gGmbH 
 

 
M-Nr.: 334/20 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Konzeption zur Implementierung einer 
Wochenbettambulanz innerhalb der GPR gGmbH (GPR) sowie den Entwurf einer 
Kooperationsvereinbarung über den Betrieb und die Finanzierung der Wochenbettambulanz 
zwischen dem GPR und der Stadt (Anlage I) zur Kenntnis. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt außerdem zur Kenntnis, dass 
 

1. die Nachfrage nach aufsuchender Wochenbettbetreuung durch freiberufliche Hebammen 
regelmäßig das Angebot übersteigt. 

2. weder der Stadt noch dem GPR ein Sicherstellungsauftrag über ausreichende Kapazitäten in 
der aufsuchenden Wochenbettbetreuung obliegt.  

3. die Einrichtung einer nicht aufsuchenden Wochenbettambulanz nach dem vorliegendem 
Konzept Wöchnerinnen mit Anspruch auf Hebammenleistungen eine alternative Möglichkeit 
der Unterstützung und Anleitung eröffnet. 

 
A. Beschlussvorschlag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt  
 

1. die Finanzierung der Personalkosten für die Hebammen des GPR im Rahmen der 
Wochenbettambulanz in Höhe von maximal 42.000 € jährlich.  

2. den Abschluss der Kooperationsvereinbarung zwischen dem GPR und der Stadt gemäß 
vorliegendem Entwurf (Anlage I). 

 
 

 
 
II. Begründung 
 
A. Ziel  
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Ziel ist es, eine nicht-aufsuchende Wochenbettbetreuung in Form einer Wochenbettsprechstunde 
im GPR anzubieten und somit der starken Unterversorgung der Hebammen-Nachsorge in 
Rüsselsheim a.M. entgegenzuwirken.  
 
B. Beschlusshistorie 
 

- DS 576/16—21 Prüfantrag Hebammenversorgung in Rüsselsheim 
 
Im Rahmen der Drucksache wurde die Implementierung einer nicht aufsuchenden 
Wochenbettambulanz bereits als eine Möglichkeit zur Linderung des freiberuflichen 
Hebammenmangels thematisiert.  
 
C. Problem 
 
Deutschlandweit ist es für Schwangere und Mütter derzeit sehr aufwändig, eine Hebamme für die 
Wochenbettversorgung nach Entlassung aus dem Krankenhaus zu finden. In der Regel nehmen die 
Frauen Kontakt mit mehreren freiberuflichen Hebammen auf, bis diese eine Zusage für die 
nachgeburtliche Versorgung erhalten. 
In Rüsselsheim übersteigt die Nachfrage nach der aufsuchenden Wochenbettbetreuung regelmäßig 
das Angebot. Bereits bei der Geburtsanmeldung verzeichnet das GPR Klinikum regelmäßig 
Anfragen von Schwangeren, die keine Hebamme zur Nachsorge finden. Auf familiäre Netzwerke, 
die noch bis vor einigen Jahren stärkend, sichernd und begleitend gewirkt haben, können junge 
Familien heute immer weniger zurückgreifen. Die Nachsorge durch eine Hebamme ist - 
insbesondere für Familien mit einer Erstgeburt - eine wichtige Unterstützung. Die Gründe dieses 
Mangels an freiberuflichen Hebammen liegen vor allem an den hohen Hürden 
versicherungsrechtlicher Voraussetzungen sowie der Notwendigkeit des Vorhandenseins eines 
umfassenden Qualitätsmanagementsystems. Die dafür aufzubringenden Aufwände sind über die 
Vergütung der Leistungen einer freiberuflichen und aufsuchenden Hebamme gemäß Vertrag über 
die Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134 a SGB V (Hausbesuche bei Müttern) nicht gedeckt.  
 
D. Gesetzliche Grundlage 
 
Die Wochenbettüberwachung ist gemäß Hebammengesetz (HebG) Teil der den Hebammen 
vorbehaltenen Tätigkeiten. Die konkrete Ausgestaltung der Versorgung mit Hebammenhilfe wird im 
Vertrag über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134 a SGB V zwischen dem GKV-
Spitzenverband und der Hebammenverbände (Hebammenhilfevertrag) geregelt.  
 
Nach der Geburt hat jede gesetzlich krankenversicherte Frau zwölf Wochen lang Anspruch auf die 
Unterstützung einer Hebamme, bei Bedarf - beispielsweise bei Stillschwierigkeiten oder 
Ernährungsproblemen - auch bis zum Ende der Stillzeit.  
 
(Konkreter: In den ersten zehn Tagen kann die Frau 20 Kontakte durch eine Hebamme in Anspruch 
nehmen. Jeder Tag, den die Frau im Krankenhaus verbringt, reduziert das Kontingent der von den 
Kostenträgern übernommenen Hebammenkontakte um je zwei Leistungen. Ab dem 11. Tag werden 
weitere Kontakte bis zur 12. Woche von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Die 
Hebammenkontakte entstehen bei einem persönlichen Gespräch, welches beispielsweise über ein 
Kommunikationsmedium geführt wurde). 
  



 
Weder der Stadt noch dem GPR obliegt ein Sicherstellungsauftrag über ausreichende Kapazitäten 
in der aufsuchenden Wochenbettbetreuung durch freiberufliche Hebammen.   
 
E. Lösung 
 
Durch die Einrichtung einer Wochenbettambulanz im GPR wird Wöchnerinnen ohne geregelte 
Hebammenbetreuung eine alternative Möglichkeit der Unterstützung und Anleitung eröffnet. Die 
Sprechstunde richtet sich an Wöchnerinnen, die entweder in Rüsselsheim wohnhaft sind oder im 
GPR Klinikum entbunden haben. 
   
Angestrebt wird, dass die Wochenbettsprechstunde durch mehrere - im GPR angestellte - 
Hebammen im Rahmen ihres Anstellungsverhältnisses geleitet wird. Für die Sprechstunde wird das 
GPR einen noch zu definierenden Raum mit einer geeigneten Ausstattung (Wickelplatz, 
Untersuchungsliege, Sitzgelegenheiten) in unmittelbarer Anbindung an die Frauenklinik einrichten.  
 
Die Betreuung während der Sprechstunde umfasst die im Anhang 1.2 des Vertrages über die 
Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134 a SGB V genannten Leistungen in Wochenbett und 
Stillzeit (Anlage II).  
Die Hebammen stehen den Müttern in den ersten Wochen nach der Geburt während der 
körperlichen und seelischen Veränderungen zur Seite. Innerhalb der maximal 40-minütigen Termine 
werden erforderliche Befunde erhoben, besprochen und eventuelle weitere Maßnahmen mit den 
Wöchnerinnen bzw. mit den Eltern beraten. Ein Schwerpunkt der Beratung wird die Begleitung der 
mütterlichen Veränderungen in dieser Zeit (z. B. Rückbildung der Gebärmutter, Wochenfluss, 
Milcheinschuss und Stillprobleme) darstellen. 
Außerdem wird es ein Ziel der Wochenbettsprechstunde sein, dass Mutter und Kind eine gute 
Beziehung zueinander aufbauen. Die Hebammen informieren daher über Bonding und stellen das 
Konzept „Babyfreundliches Krankenhaus“ vor. 
 
Vorgesehen sind zwei Beratungstage pro Woche, welche bei Bedarf ausgeweitet werden können. 
An jedem Beratungstag werden bis zu 6 Beratungstermine vergeben. Geplant ist, dass die 
Terminvereinbarung telefonisch über den Kreissaal des Klinikums erfolgt (keine offene 
Sprechstunde). 
Voraussetzungen in Bezug auf Hygiene, Sicherheit, Einhaltung der Privatsphäre und der 
Datenschutzrichtlinien werden innerhalb der Strukturen des GPR gewährleistet. 
Die Einrichtung der Wochenbettambulanz im GPR ermöglicht außerdem eine bessere Verzahnung 
des ambulanten und stationären geburtshilflichen Sektors innerhalb der GPR Strukturen.  
 
Die Eröffnung der Wochenbettambulanz soll zum 01.11.2020 erfolgen.  
 
Das GPR wird im I. Quartal 2021 einen Sachstandsbericht erstellen, in welchem der 
Umsetzungsstand sowie die konkreten Rahmenbedingungen für die nicht-aufsuchende 
Wochenbettambulanz aufgezeigt werden.  
 
F. Kooperation 
 
Die Stadt und das GPR kooperieren im Rahmen der Wochenbettambulanz auf Grundlage einer 
Kooperationsvereinbarung. In dieser werden unter anderem der Leistungsumfang der Ambulanz, 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Evaluation, die Finanzierung sowie die Einbindung in das 
Netzwerk der Frühen Hilfen geregelt (Anlage I).  
 
Ferner ist eine enge Zusammenarbeit der Hebammen mit der Babylotsin des GPR Klinikums 
vorgesehen.  
  



 
G. Kosten / Vergütung 
 
Mit der Änderung des Hebammenhilfevertrages vom September 2017 wurde die nicht-aufsuchende 
Wochenbettbetreuung als neue Gebührenposition in den Hebammenhilfevertrag aufgenommen. 
Abgerechnet werden kann die Wochenbettbetreuung, die nicht im häuslichen Umfeld stattfindet, 
über die Positionsnummer 2100/2110 (derzeit 31,25 €/37,48 €) gemäß Anlage 1.3 
Vergütungsverzeichnis zum Hebammenhilfevertrag. 
 
Diese Gebührenpositionen können allerdings nur von freiberuflichen Hebammen abgerechnet 
werden, die – wie unter B. dargestellt –nicht ausreichend vorhanden sind. Mit den im GPR Klinikum 
angestellten Hebammen wurde im Vorfeld die Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit zwecks 
Einrichtung der Wochenbettambulanz besprochen, allerdings stehen die Hebammen aus den unter 
B. genannten Gründen dafür nachvollziehbar nicht zur Verfügung. 
 
Eine Abrechnungsmöglichkeit für das GPR Klinikum ist nicht gegeben, weil es sich bei der 
Wochenbettambulanz nicht um eine Krankenhausleistung handelt. Das GPR Klinikum kann zwar 
die Ressource der angestellten Hebamme zur Verfügung stellen, verfügt aber über keine 
Möglichkeiten der Finanzierung.  
 
Insofern muss die Umsetzung dergestalt erfolgen, dass die teilnehmenden Hebammen des GPR 
Klinikums mit diesem eine Nebenabrede zum Arbeitsvertrag schließen und im Rahmen von 
zusätzlichen Arbeitsstunden, die dann auch entsprechend vergütet werden, die 
Wochenbettambulanz abbilden.  
 
Die Kosten dafür werden vom GPR Klinikum erhoben und der Stadt Rüsselsheim am Main in 
Rechnung gestellt. Es entstehen hierbei Gesamtkosten in Höhe von maximal 42.000 € jährlich (in 
2020 anteilig 7.000 €). Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan 2020 im Produkt 
060346600 Frühe Hilfen auf dem Sachkonto 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke und an 
übrige Bereiche vorhanden und wurden für das Haushaltsjahr 2021 angemeldet.  
 
Das GPR trägt die Aufwendungen für die kalkulatorische Miete, Ausstattung, Software und den 
technischen Support in Höhe von kalkulierten 14.500 € im ersten Jahr und 9.600 € je Folgejahr.  
 
H. Auswirkungen auf das Klima 
 
Es sind keine Auswirkungen auf das Klima zu erwarten. 
 
Rüsselsheim, den 20.10.2020 
 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff: 
 

Nachwahl eines stellvertretenden stimmberechtigten Mitgliedes des 
Jugendhilfeausschusses für die Wahlperiode 2016 – 2021 
hier: Stellvertretung für das Diakonische Werk 
 

 
M-Nr.: 299/20 
 
Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur 
Beschlussfassung zu: 
 
I. Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wählt Frau Ulrike Schilpp als stellvertretendes 
stimmberechtigtes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss. Frau Schlipp vertritt das Diakonische 
Werk. 
 

 
 
II. Begründung: 
 
Gemäß § 4 Abs. 1, Ziffer 3 der Satzung des Jugendamtes der Stadt Rüsselsheim am Main gehören 
dem Jugendhilfeausschuss als stimmberechtigte Mitglieder u. a. fünf Personen, die von im Bereich 
des Jugendamtes wirkenden und anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe vorgeschlagen 
werden. Nach § 4 Abs. 4 ist für jedes Mitglied des Jugendhilfeausschusses ein stellvertretendes 
Mitglied vorzusehen. 
 
Da das bisherige stellvertretende stimmberechtigte Mitglied, Frau Melanie Vogel, nicht mehr für das 
Diakonische Werk tätig ist, wurde nun Frau Ulrike Schilpp als stellvertretendes stimmberechtigtes 
Mitglied vorgeschlagen. 
 
Rüsselsheim, den 22.09.2020 
 
 
Udo Bausch 
Oberbürgermeister 
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